
  

  

 
 
 
Antrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss  für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und 
Liegenschaften 

22.05.2018 
19.06.2018 
21.08.2018 

öffentlich 
Vorberatung 
 

Ausschuss für Wissenschafts- und 
Wirtschaftsförderung sowie 
Beschäftigung 

29.05.2018 
26.06.2018 
25.09.2018 

öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 30.05.2018 
27.06.2018 
26.09.2018 

öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
Betreff: Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Abschaffung 

sachgrundloser Befristungen in der Stadtverwaltung und innerhalb der 
städtischen Gesellschaften 

  
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
Die Stadt Halle (Saale) verzichtet künftig innerhalb der Verwaltung auf sachgrundlose 
Befristungen von Arbeitsverträgen. Darüber hinaus werden die kommunalen Unternehmen 
auf dem Wege einer Gesellschafterweisung angewiesen, umgehend auf sachgrundlose 
Befristungen von Arbeitsverträgen zu verzichten. Weiterhin soll in den kommunalen 
Unternehmen geprüft werden, in wie weit bestehende sachgrundlos befristete 
Arbeitsverträge entfristet werden können. 

 
Gez. Johannes Krause 
Vorsitzender 
SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) 
 
 
Begründung:  
 
Erfolgt mündlich 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2018/04018 
Datum:   24.04.2018 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Krause, Johannes 
Plandatum:     
   



   

 
 

 
 
Stadt Halle (Saale)        28. Mai 2018 
Geschäftsbereich I 
 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 30.05.2018 
Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Abschaffung sachgrundloser 
Befristungen in der Stadtverwaltung und innerhalb der städtischen Gesellschaften 
Vorlagen-Nummer: VI/2018/04018 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag abzulehnen. 
 
 
Begründung: 
 
Der Konzern Stadt gebraucht das Instrument der sachgrundlosen Befristung von 
Arbeitsverträgen nur in sehr geringem Maße. Insbesondere innerhalb der Stadtverwaltung 
Halle (Saale) werden kaum derartige Arbeitsverträge (gegenwärtig 3 
Beschäftigungsverhältnisse) abgeschlossen. Im Bedarfsfall wird eine Entfristung geprüft. Der 
Antrag ist demnach gegenstandslos und folglich abzulehnen. 
 
 
 
 
Egbert Geier  
Bürgermeister 
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